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Ein Geständnis



* 1968



Quelle: http://oldcomputers.net/macintosh.html



John Perry Barlow, 1996



„Governments of the Industrial World, you 
weary giants of flesh and steel, I come from 

Cyberspace, the new home of Mind. On 
behalf of the future, I ask you of the past to 

leave us alone. You are not welcome among 
us. You have no sovereignty where we 

gather.”



„Your legal concepts of property, 
expression, identity, movement, and context 

do not apply to us. They are all based on 
matter, and there is no matter here.”



20 Jahre 
Gescheitertes Recht

Verzögerung

Unklarheit

Geschwindigkeit

Irrelevanz

Fragmentierung



Rasender Stillstand



Eine kleine Fallgeschichte



2. Juni 2015

12. Juni 2015



4. Juni: Fronleichnam 
(Donnerstag)



5-7 Werktage Frist



Themen

• Leistungsschutzrecht für Presseverleger
• Festplattenabgabe
• Zweitverwertungsrecht
• Cessio legis
• Öffentliche Zurverfügungstellung für 

Unterricht und Lehre 
• […]



5-7 Werktage Frist:
Ergebnis



103 Stellungnahmen Amt der Niederösterreichischen 
Landesregierung

7. Juli 2015



Gustav Mahler

Wenn die Welt 
untergeht, fahr ich 
nach Wien St. Pölten, 
denn da geschieht 
alles ein Jahr später.



Der Entwurf wurde am Dienstag, den 2. Juni 2015 nach 16:00 Uhr verschickt, wobei 
als Ende der Begutachtungsfrist der 12. Juni 2015 festgelegt wurde. Bereits am 16. 
Juni 2015 wurde eine entsprechende Regierungsvorlage beschlossen. Abgesehen 

davon, dass klar sein musste, dass eine derartig kurze Begutachtungsfrist keine 
seriöse Begutachtung des Entwurfes zuließ, widerspricht diese kurze Frist auch Art. 1
Abs. 4 Z 1 der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden

über einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der 
Gebietskörperschaften, BGBl. I Nr. 35/1999. 



Frist zur Lektüre der >100 Stellungnahmen: 
1 Werktag



Und die Bewertung?



Beim Urheberrecht habe er das Glück, einen 
„extrem konstruktiven Justizminister als 

Partner“ zu haben, sagt Ostermayer. Beim 
Leistungsschutzrecht liege der Ball derzeit in 
Brüssel, „am Urhebervertragsrecht arbeiten 

wir weiter“, und bei der 
Speichermedienabgabe sei es darum 

gegangen, „einen noch tragbaren 
Kompromiss“ zu finden. „Es war allen klar, 

dass das keine Lösung ist, die für die 
nächsten 100 Jahre funktioniert, sondern ein 

erster Schritt, auf den weitere folgen 
werden.“ 



Das Paradigma





Funktionswandel



Elemente des 
Funktionswandels

Reichweite

Jede/r wird zum/r 
Urheber/in

Jede/r vervielfältigt 
ständig

Begünstigte

Investitionsschutzrecht

Angestellte/r Urheber/in

Verwertung

Entmaterialisierung

Internationalsierung



Armer Poet Lohnschreiber/in



Armer Poet Arbeitgeber
Universität



Armer Poet Armer Poet



20 Jahre 
Gescheitertes Recht

Verzögerung

Unklarheit

Geschwindigkeit

Irrelevanz

Fragmentierung



Eine Mail (von gestern!)



20 Jahre 
Gescheitertes Recht

• Hunderte derartige Anfragen

• Dutzende derartige Vorträge



Antwort bis 1. 10. 2015



2 neue Antworten seit 
1. 10. 2015

IANAL

Ein Jusstudium in 30 Sekunden



Änderungen

• Erweiterung des Zitatrechts (§ 42f UrhG)
– „Onlinestellen“ nun inkludiert

• „ Ein veröffentlichtes Werk darf zum Zweck des 
Zitats […] der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 
[…] werden, sofern die Nutzung in ihrem Umfang 
durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist.“

– Beispielhafte Aufzählung zulässiger Nutzung 
ohne expliziten Standardfall E-Learning !

• Schaffung eines § 42g UrhG



§ 42 g UrhG
Öffentliche Zurverfügungstellung für Unterricht 
und Lehre
Schulen, Universitäten und andere 
Bildungseinrichtungen dürfen für Zwecke des 
Unterrichts beziehungsweise der Lehre 
veröffentlichte Werke zur Veranschaulichung im 
Unterricht für einen bestimmt abgegrenzten Kreis 
von Unterrichtsteilnehmern beziehungsweise 
Lehrveranstaltungsteilnehmern vervielfältigen und 
der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, soweit dies 
zu dem jeweiligen Zweck geboten und zur 
Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke 
gerechtfertigt ist.



15 Sekunden Eigen-PR



Januar 2011



Vorbild § 52a dUrhG



§ 52a dUrhG
(1) Zulässig ist,
1. veröffentlichte kleine Teile eines Werkes, Werke geringen 
Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder 
Zeitschriften zur Veranschaulichung im Unterricht an Schulen, 
Hochschulen, nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und 
Weiterbildung sowie an Einrichtungen der Berufsbildung 
ausschließlich für den bestimmt abgegrenzten Kreis von 
Unterrichtsteilnehmern oder
2. veröffentlichte Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs 
sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften 
ausschließlich für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von 
Personen für deren eigene wissenschaftliche Forschung
öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies zu dem jeweiligen 
Zweck geboten und zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke 
gerechtfertigt ist.



Eine Mail (von gestern!)
• Universität
• Zwecke des Unterrichts
• veröffentlichte Werke
• für einen bestimmt 

abgegrenzten Bereich 
von Teilnehmern

• zur Veranschaulichung im 
Unterricht

• zu dem jeweiligen Zweck 
geboten

• zur Verfolgung nicht 
kommerzieller Zwecke 
gerechtfertigt



Ein Geständnis



* 1968



Quelle: http://oldcomputers.net/macintosh.html



Urheber- und Verwertungsfragen 
im eLearning 

Nikolaus Forgó (Hannover/Wien)
nikolaus.forgo@univie.ac.at

2006



Praxisfolge

Eine (einzige) wichtige Frage:

Was will die Uni ?

Antwort ist Sache der Universitätsleitung
(wenn schon nicht des Gesetzgebers)

2006



Denn: die hässlichen Details



Abgrenzung Zitatrecht ?



§ 42f. (1) Ein veröffentlichtes Werk darf […] der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt […], sofern die 
Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck 
gerechtfertigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, wenn

1. einzelne Werke nach ihrem Erscheinen in ein die 
Hauptsache bildendes wissenschaftliches Werk 
aufgenommen werden; […]

5. einzelne Stellen eines erschienenen Werkes in einem 
selbstständigen neuen Werk angeführt werden.

(2) Für die Zwecke dieser Bestimmung ist einem 
erschienenen Werk ein Werk gleichzuhalten, das mit 
Zustimmung des Urhebers der Öffentlichkeit in einer 
Weise zur Verfügung gestellt wurde, dass es für die 
Allgemeinheit zugänglich ist.



Die hässlichen Details (2)



§ 42g Abs. 2 UrhG

(2) Abs. 1 gilt nicht für Werke, die ihrer 
Beschaffenheit und Bezeichnung nach zum 
Schul- oder Unterrichtsgebrauch bestimmt 
sind. Für Filmwerke gilt Abs. 1, wenn seit 
der Erstaufführung des Filmwerkes 
entweder im Inland oder in deutscher 
Sprache oder in einer Sprache einer in 
Österreich anerkannten Volksgruppe 
mindestens zwei Jahre vergangen sind.



Eine Mail (von gestern!)
• Universität
• Zwecke des Unterrichts
• veröffentlichte Werke
• für einen bestimmt 

abgegrenzten Bereich 
von Teilnehmern

• zur Veranschaulichung im 
Unterricht

• zu dem jeweiligen Zweck 
geboten

• zur Verfolgung nicht 
kommerzieller Zwecke 
gerechtfertigt

Schul- oder 
Unterrichtsgebrauch?

Filmwerk?



Die hässlichen Details (3)



§ 52g Abs. 3

(3) Für die Vervielfältigung und die 
öffentliche Zurverfügungstellung nach Abs. 1 
steht dem Urheber ein Anspruch auf 
angemessene Vergütung zu. Solche 
Ansprüche können nur von 
Verwertungsgesellschaften geltend gemacht 
werden.“



Nochmal

15 Sekunden Eigen-PR



Haben Sie am 28. 1. 2016 schon was vor?



 Hannover



Angemessene Vergütung?



Universität Osnabrück



Einzelerfassung von Sprachwerkmeldungen











Danke!



Kontakt
Nikolaus Forgó

Institut für Rechtsinformatik
Leibniz Universität Hannover
Juristische Fakultät
Königsworther Platz 1
D-30167 Hannover

Tel: + 49 511 762 8159
Fax: + 49 511 762 8290
E-Mail: nikolaus.forgo@iri.uni-hannover.de
Web: http://www.iri.uni-hannover.de
Twitter: @nikolausf


